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(2) Als neuer Absatz 4 wird im § 10 eingefügt:
„ (4) Zur Stimulierung kurzer Realisierungszeiten und 

einer schnellen Produktionswirksamkeit kann die Bank 
bei weiteren wichtigen Investitionsvorhaben für Umlauf
mittelkredite an GAN/HAN differenzierte Zinsabschläge 
bis auf einen Zinssatz von 1,8 % anwenden, wenn
— auf der Grundlage des verbindlichen Angebots eine we

sentliche Unterschreitung der Bauzeitrichtwerte ver
traglich vereinbart und realisiert wird bzw.

— die Vorhaben gegenüber dem mit der Grundsatzent
scheidung festgelegten Termin vorfristig fertiggestellt 
und-in Betrieb genommen werden.

Der Preiskalkulation ist in diesen Fällen ein Zinssatz von 
5 % zugrunde zu legen. “
(3) Der bisherige Absatz 4 wird der Absatz 5.

§ 4
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1987 in Kraft. Sie ist 

erstmals der Ausarbeitung der Pläne und dem Abschluß der 
Kreditverträge für 1987 für Neubeginne von Investitionen 
und operative Bestände im volkswirtschaftlichen Interesse 
zugrunde zu legen.

Berlin, den 27. Oktober 1986

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. S t o p h  
Vorsitzender

K a m i n s k y  
Präsident der Staatsbank ’

Beschluß
zur Änderung der Ordnung über die Verleihung 

der „Clara-Zetkin-Medaille“
vom 28. Oktober 1986

1. Der § 5 Abs. 2 der Ordnung über die Verleihung der 
„Clara-Zetkin-Medaille“ (Sonderdruck Nr. 952 des Ge
setzblattes S. 10) wird wie folgt geändert:

„(2) Es können jährlich 150 Medaillen verliehen werden.“
2. Dieser Beschluß tritt am 1. Januar 1987 in Kraft.

Berlin, den 28. Oktober 1986

Der Ministerrat. 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. S t o p h  
Vorsitzender

Anordnung
über Leistungsvergleiche der Lehrlinge „Bester im Beruf“ 

vom 12. September 1986

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentra
len Staatsorgane und in Übereinstimmung mit dem Zentralrat 
der Freien Deutschen Jugend und dem Bundesvorstand des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes wird folgendes ange
ordnet :

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung regelt die Vorbereitung, Durchführung 
und Auswertung der Leistungsvergleiche der Lehrlinge „Be

ster im Beruf“ (nachfolgend Leistungsvergleiche genannt) in 
Betrieben, Genossenschaften und Einrichtungen.

(2) Diese Anordnung gilt für
— Staatsorgane,
— Kombinate und wirtschaftsleitende Organe (nachfolgend 

Kombinate genannt),
— Betriebe, Genossenschaften, Einrichtungen und gesell

schaftliche Organisationen (nachfolgend Betriebe genannt),
— Einrichtungen der Berufsbildung,
— Lehrlinge.

Grundsätze
§ 2

(1) Die Leistungsvergleiche sind Bestandteil des sozialisti
schen Berufswettbewerbs. Sie dienen der Motivierung zu ho
hen Leistungen beim Lernen und Arbeiten, der Vertiefung 
der Liebe zum Beruf und dem Nachweis der erreichten beruf
lichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie sind zu Höhepunkten 
im sozialistischen Berufswettbewerb und im gesellschaftlichen 
Leben in den Betrieben zu gestalten.

(2) Die Teilnahme der Lehrlinge an Leistungsvergleichen 
erfolgt auf der Basis der Freiwilligkeit. Die Betriebe unter
stützen die Initiativen der Leitungen der F.DJ und der Ge
werkschaft zur Gewinnung der Lehrlinge für die Teilnahme 
an Leistungsvergleichen.

(3) Die Leistungsvergleiche sind während des berufsprakti
schen Unterrichts grundsätzlich in praktischen Arbeitstätig
keiten durchzuführen. Sie sollten einen Ausbildungstag nicht 
überschreiten. Der Nachweis des theoretischen Wissens ist in 
die Lösung der Arbeitsaufträge einzubeziehen.

(4) Die Leistungsvergleiche sind zwischen Lehrlingen eines 
Facharbeiterberufes und eines Lehrjahres unter vergleichba
ren Bedingungen mit gleichen Aufgaben auf der Grundlage 
von Ausschreibungen jährlich durchzuführen. Die Ausschrei
bungen sind den Lehrlingen mindestens 2 Wochen vor dem 
Leistungsvergleich zu übergeben und zu erläutern.

(5) In die Erarbeitung der Ausschreibungen sind die Lei
tungen der FDJ und der Gewerkschaft einzubeziehen. Die 
Ausschreibungen sind durch die Betriebe für verbindlich zu 
erklären.

§3
(1) Der Inhalt der Leistungsvergleiche ist aus den in den 

Lehrplänen ausgewiesenen Anforderungen und den von den 
Lehrlingen zum Zeitpunkt des Leistungsvergleiches nachzu
weisenden Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der 
Erfüllung der Arbeitsaufträge abzuleiten.

(2) Die Arbeitsaufträge sind aus der Lehrproduktion oder 
aus den Produktions- und Arbeitsaufgaben des Betriebes, in 
dem der Leistungsvergleich durchgeführt wird, abzuleiten. 
Nehmen Lehrlinge an Leistungsvergleichen anderer Betriebe 
teil (nachfolgend überbetriebliche Leistungsvergleiche ge
nannt), sind die Arbeitsaufträge so auszuwählen, daß für alle 
Lehrlinge gleiche Bedingungen und Voraussetzungen beste
hen.

§4
Verantwortung und Aufgaben

(1) Die Betriebe, die Lehrlinge ausbilden (nachfolgend aus
bildende Betriebe genannt), sind grundsätzlich verpflichtet, 
Leistungsvergleiche für ihre Lehrlinge, einschließlich für die 
auszubildenden Lehrlinge anderer Betriebe, gemäß Anlage 
durchzuführen. In Zusammenarbeit mit den jeweiligen FDJ- 
und Gewerkschaftsleitungen haben sie die Voraussetzungen 
zu schaffen, daß jeder Lehrling in jedem Lehrjahr am Lei
stungsvergleich teilnehmen kann.

(2) Die ausbildenden Betriebe, bei denen aufgrund einer ge
ringen Anzahl von Lehrlingen eines Lehrjahres und eines 
Facharbeiterberufes die Durchführung von Leistungsverglei
chen nicht zweckmäßig ist, sichern, daß diese Lehrlinge an


